
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2023/2/21 7Ob210/22s
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.02.2023

Norm

VersVG §178f

private Krankenversicherung Krankheitskosten- und Krankenhaus-Tagegeldversicherung (Anhang 920)

1. VersVG § 178f heute

2. VersVG § 178f gültig ab 01.09.1994 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 509/1994

Rechtssatz

N a c h § 178f VersVG kommen - aus qualitativer Sicht - die Prämienerhöhung und die Änderung des

Versicherungsschutzes in Betracht. Die zwei Mechanismen stehen einander gleichwertig gegenüber. Auch

Kombinationen können gebildet werden.
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